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Baugebiet "Westerberg-Nord", Schandelah - Grundstückspreisliste
(Bitte beachten Sie die Hinweise am Ende der Liste!)

Nr. Flurstück(e) Größe Preis Preis gesamt Erschl.-Beitr Erstatt A+E Kaufpreis Wert Erbbauzins
m² €/m² € € € € €/m² €/Jahr

Sp.3 x Sp.4 Sp.5 - Sp.6 - Sp.7 Sp.8 / Sp.3 Sp.8 x 5%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

79 37/78 u. 1/2 MEA 37/66 739 78,00 57.642,00 5.756,48 1.698,42 50.187,10 67,91 2.509,36 

Hinweise:
Bei Erwerb eines Grundstücks ist der in Spalte 5 ausgewiesene "Gesamtpreis" zu entrichten.

Im Gesamtpreis enthalten sind der Erschließungsbeitrag (Spalte 6), der Kostenerstattungsbetrag für natur-

schutzrechtliche Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Spalte 7) sowie der Grundstückskaufpreis (Spalte 8).

Der Erschließungsbeitrag beinhaltet die Herstellung der öffentlichen Verkehrsflächen einschl. aller Teileinrichtungen

(Fahrbahnen, Parkstreifen, Straßenbeleuchtung, Straßenentwässerung, Straßenbegleitgrün). Nicht enthalten sind

hingegen die (zusätzlich anfallenden) Kosten für die Ver- und Entsorgung der Baugrundstücke (Wasser-, Strom-

und Gasversorgung, Schmutz- und Regenwasserbeseitigung).

Im Falle einer Erbbaurechtsbestellung ist - anstelle des Grundstückskaufpreises (Spalte 8) - der in Spalte 10 aus-

gewiesene (jährliche) Erbbauzins zu zahlen. Der Erschließungsbeitrag (Spalte 6) und der Kostenerstattungsbetrag 

(Spalte 7) werden hingegen bei Grundstücksübergabe in voller Höhe fällig.

Der Kaufpreis (Spalte 8) beinhaltet auch die Aufwendungen für die (im Wege der Sonderung) vorgenommene

Separierung der Baugrundstücke (Erstvermessung). Die Gemeinde Cremlingen weist insoweit ausdrücklich darauf hin,

dass die Grundstücksgrenzen im Rahmen der Sonderung örtlich nicht abgemarkt worden sind. Eventuell erforderlich

werdende örtliche Grenzanzeigen bzw. die Abmarkung der Grenzpunkte werden von der Gemeinde nicht übernommen,

sondern wären vom jeweiligen Erwerber bzw. Erbbauberechtigten auf eigene Kosten zu veranlassen.


